
Verkehrsunfall – was tun?

Rechtsinformation

Wenngleich ich hoffe, dass Sie, 
geschätzter Leser, noch kei-

ne persönliche Erfahrung mit Ver-
kehrsunfällen haben, ist es wohl 
dennoch hilfreich, gewisse Verhal-
tensregeln für den Fall eines Ver-
kehrsunfalles zu kennen bzw. zu 
berücksichtigen. In rechtlicher Hin-
sicht regelt weitgehend § 4 der Stra-
ßenverkehrsordnung das Verhalten 
bei einem Verkehrsunfall. Nach die-
ser Bestimmung haben alle Perso-
nen, deren Verhalten am Unfallsort 
mit einem Verkehrsunfall in ursäch-
lichen Zusammenhang steht, wenn 

Sie ein Fahrzeug lenken, sofort an-
zuhalten. Sind als Folge des Ver-
kehrsunfalles Schäden für Personen 
oder Sachen zu befürchten, haben 
diese Personen alle zur Vermeidung 
solcher Schäden notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, zudem haben 
diese Personen an der Feststellung 
des Sachverhaltes mitzuwirken. Ist 
bei einem Verkehrsunfall eine Per-
son verletzt worden, haben die zu-
vor angeführten Personen Hilfe zu 
leisten bzw. unverzüglich für frem-
de Hilfe zu sorgen. Zudem ist beim 
Verkehrsunfall mit Personenschaden 

verpflichtend die nächs-
te Polizeidienststelle zu 
verständigen. Diese Ver-
ständigungspflicht gilt 
grundsätzlich auch bei 
Verkehrsunfällen ohne 
Personenschäden. Sie 
entfällt jedoch, wenn die 
Unfallsbeteiligten ein-
ander ihren Namen und 
ihre Anschrift nachge-
wiesen haben. 
Zur Durchsetzung der 
aus dem Verkehrsunfall 
resultierenden Scha-
denersatzansprüche ist 
aus anwaltlicher Sicht 
jedoch auch bei bloßen 
Sachschäden die Hin-
zuziehung der Polizei 
wünschenswert. Dies 
deshalb, da die Orga-
ne Meldungen über den 
Verkehrsunfall, insbe-
sondere über Unfallsort, 
Unfallzeit, Lichtverhält-

nisse, Straßenzustand, Unfallbetei-
ligte, nähere Unfallsumstände und 
verursachte Schäden aufzunehmen 
haben. Dies erleichtert oftmals die 
Durchsetzung von Schadenersat-
zansprüchen. 
Festhalten darf ich, dass jedoch auch 
nicht unmittelbar am Unfall Betei-
ligte, also bloße Zeugen, zur Hil-
feleistung verpflichtet sind, sofern 
die direkten Unfallbeteiligten nicht 
die notwendigen Maßnahmen tref-
fen. Diese Verpflichtung gilt jedoch 
nur so weit, als den Zeugen die Hilfe 
zumutbar ist. Unzumutbarkeit liegt 
bspw. dann vor, wenn die Hilfeleis-
tung nur unter erheblicher eigener 
Gefährdung möglich wäre. Jeden-
falls sollte, insbesondere gilt dies, 
wenn keine Polizei hinzugezogen 
wird, ein umfassender Unfallsbe-
richt erstellt bzw. ausgefüllt werden. 
Dieser ist oftmals Grundlage um 
Schadenersatzansprüche geltend zu 
machen. Empfehlenswert ist es, den 
Europäischen Unfallbericht stets 
im Auto mitzuführen. Ebenso not-
wendig ist es, die wichtigsten Daten 
auszutauschen. Dazu gehören die 
Haftpflichtversicherungen – wenn 
möglich mit Polizzen-Nummer der 
beteiligten Fahrzeuge, die vollstän-
digen KFZ Kennzeichen der Fahr-
zeuge, Name, Anschrift und wenn 
möglich auch Telefonnummer der 
Beteiligten sowie auch persönliche 
Kontaktdaten allfälliger Zeugen. 
Als sehr hilfreich erweist sich auch 
regelmäßige die Anfertigung von 
Fotos. Fotografiert werden soll da-
bei die Endposition der beteiligten 
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Fahrzeuge, also jene Position, in 
der die Fahrzeuge nach der Kollisi-
on zum Stillstand kamen. Ratsam 
ist es, Fahrzeuge nicht sofort nach 
der Kollision von der Kollisionsstel-
le wegzulenken, sondern zuvor, wie 
schon angeführt, eben Fotos von der 
Endposition zu machen. Selbstver-
ständlich gilt dies nur so weit, als 
die Verkehrssicherheit es zulässt. 
Die Lichtbilder sollten aus unter-
schiedlichen Positionen gemacht 
werden, wobei jeweils derselbe Fix-
punkt, wie etwa ein Baum oder ein 
Kanaldeckel, auf den Lichtbildern 
ersichtlich sein sollte. Insgesamt 
ist es wichtig, sämtliche Unfallsu-
mstände, auch den Unfallhergang, 
sich so weit zu verinnerlichen, dass 
darüber notwendigenfalls auch noch 
Monate später Auskunft gegeben 
werden kann. Dies deshalb, da eine 
allfällige gerichtliche Auseinander-
setzung über Schadenersatzansprü-
che in der Regel erst Monate nach 
dem Unfall stattfindet. Nach einem 
Verkehrsunfall ist es zudem ratsam, 
eine Schadensmeldung an die eige-
ne KFZ-Haftpflichtversicherung 
abzugeben. Zudem ist, wenn Sie 

davon ausgehen, dass der Unfall-
gegner das Verschulden am Unfall 
zu tragen hat, Ihre Forderung an 
die gegnerische Haftpflichtversiche-
rung heranzutragen. Gerne unter-
stützt Sie diesbezüglich Ihr Rechts-
anwalt! Abhängig vom Verschulden 
am Zustandekommen des Unfalls 
werden Ihnen die aus dem Un-
fall resultierenden Schäden ersetzt. 
Dazu gehört natürlich insbesonde-
re der Sachschaden am Fahrzeug, 
aber auch allenfalls an mitgeführ-
ten Gegenständen, an Ihrer Be-
kleidung etc. Sollte beim Unfall 
jemand verletzt worden sein, steht 
auch Schmerzengeld einschließlich 
notwendiger Therapie- und Medi-

kamentenkosten zu. Weiter werden 
allenfalls ersetzt Abschleppkosten, 
Standgebühren für das beschädigte 
Fahrzeug, Ab/Ummeldekosten des 
Fahrzeuges und sonstige Aufwen-
dungen, die ausschließlich auf den 
Unfall zurückzuführen sind. Auch 
zur vollständigen Geltendmachung 
Ihrer Ansprüche ist es ratsam, sich 
an Ihren Rechtsanwalt zu wenden! 
Auch wenn ich Ihnen weiterhin 
wünsche, keine persönliche Er-
fahrung mit Verkehrsunfällen zu 
sammeln, stehe ich jedoch auch zur 
Geltendmachung Ihrer Ansprüche 
aus Verkehrsunfällen bzw. auch zur 
Abwehr derselben jederzeit gerne 
zur Verfügung!
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